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Unterschrift (Geschäftsführer oder Vorstand) / FirmenstempelOrt, Datum

Uns ist bekannt, dass ab dem 1. Januar 2015 jede Arbeitneh-
merin und jeder Arbeitnehmer nach dem Gesetz zur Regelung 
eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz - MiLoG) 
Anspruch auf Zahlung eines Arbeitsentgelts mindestens in 
Höhe des Mindestlohns durch den Arbeitgeber hat.

Zudem ist uns bekannt, dass Arbeitnehmerin und Arbeitneh-
mer bestimmter Branchen nach dem Gesetz über zwingende 
Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und 
für regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer (Arbeitnehmer-Entsendegesetz – AEntG) i.V.m. 
allgemeinverbindlichen Tarifverträgen oder Rechtsverord-
nungen Anspruch auf Zahlung eines Mindestentgeltes haben  
können.

1.	Wir verpflichten uns auch gegenüber der Mainova AG, zur 
Zahlung des jeweils anwendbaren Mindestlohns/Mindest-
entgelts und zur Erfüllung sonstiger Zahlungsansprüche auf 
der Grundlage des MiLoG sowie des AEntG. Diese Pflicht 
schließt die Pflicht zur rechtzeitigen Zahlung ein.

2. 	Ferner sichern wir zu, dass wir bei der Einschaltung eines 
Sub-/Nachunternehmers oder Verleihers diesen und ggf. 
von diesem eingesetzte weitere Auftragnehmer oder Ver-
leiher ihrerseits vertraglich verpflichten, den Arbeitnehmern 
den/das jeweils nach dem MiLoG oder dem AEntG geschul-
dete(n) Mindestlohn/Mindestentgelt rechtzeitig zu zahlen.

3. 	Sobald unsererseits der Verdacht besteht, dass in unserem 
Unternehmen, bei einem Sub-/ Nachunternehmer oder Ver-

leiher der Mindestlohn/das Mindestentgelt unterschritten  
wird, besteht für uns die Verpflichtung, die Mainova AG hie-
rüber umgehend zu informieren. Zudem ist die Mainova AG 
berechtigt, die Vorlage von Unterlagen zu verlangen, aus 
denen sich die Einhaltung der Verpflichtungen aus dem Mi-
LoG und dem AEntG zweifelsfrei ergibt. Diese Berechtigung 
zur Vorlage bezieht sich insbesondere auf die Lohnunterla-
gen sowie Arbeitszeitaufzeichnungen der von uns beschäf-
tigten und bei der Mainova AG eingesetzten Arbeitnehmern. 
Soweit zur Auftragserfüllung unsererseits Sub-/ Nachunter-
nehmer oder Verleiher eingesetzt werden, verpflichten wir 
uns, sicherzustellen, dass entsprechende Auskunftsansprü-
che der Mainova AG auch gegenüber den Sub-/ Nachunter-
nehmern und Verleihern vertraglich abgesichert werden.

Für den Fall der Inanspruchnahme der Mainova AG durch 
Arbeitnehmer eines anderen Unternehmens gelten ferner die 
folgenden Regelungen:

-	 Haftet die Mainova AG gegenüber unseren Arbeitnehmern 
und/oder den von uns beauftragten Sub- /Nachunterneh-
mern oder Verleihern eingesetzten Arbeitnehmern auf Zah-
lung des Mindestlohns/Mindestentgelts infolge der nicht 
ordnungsgemäßen Erfüllung der Verpflichtungen nach dem 
MiLoG oder dem AEntG, werden wir die Mainova AG von 
dieser Haftung gegenüber Dritten freistellen.

-	 Wir verpflichten uns, die Mainova AG bei der Abwehr von 
Mindestlohnklagen zu unterstützen und hierbei mitzuwirken,  
insbesondere die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

Eigenerklärung zum gesetzlichen Mindestlohn

In Ergänzung der mit der Mainova AG bestehenden vertraglichen Vereinbarungen geben wir die nachfolgende Erklärung ab: 

Firmenbezeichnung

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Mainova AG
M3-Z - Einkauf und zentrale Dienste
60623 Frankfurt am Main
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Sitz der Aktiengesellschaft: Frankfurt am Main • Amtsgericht Frankfurt HRB 7173 • USt-IdNr. DE 114184034


	Firmenbezeichnung: 
	Straße, Hausnummer: 
	PLZ, Ort: 
	Ort, Datum: 


